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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-5739/06
von Michael Cashman (PSE), Sophia in 't Veld (ALDE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) und 
Alexander Stubb (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft:Weiterbehandlung der Anfragen E-2278/06 und E-4492/06

Die Verfasser würdigen die Antwort der Kommission auf die Anfragen E-2278/06 und E-4492/06 zur 
Frage der Diskriminierung in Blutspendezentralen.

Es besteht dennoch der Eindruck, dass die erteilte Antwort nicht zufrieden stellend ist und die 
ursprünglichen Fragen unbeantwortet lässt. 

Wie die Kommission in der Antwort auf die Anfrage E-4492/06 mitteilt, ist ein dauerhafter 
Ausschluss nach der Blut-Richtlinie 2002/98/EG1 tatsächlich zulässig, doch die Vorschrift sollte 
eindeutig von Fall zu Fall angewendet werden, und bedauerlicherweise wird – wie die von uns 
angeführten Beispiele deutlich machen – ein solcher fallweiser Ansatz nicht praktiziert. Stattdessen ist 
ein pauschales Vorabverbot eingeführt worden, das unserer Auffassung nach in jeder Hinsicht 
diskriminierend für Personen ist, die nicht heterosexuell sind.

Aus den von der Kommission angeführten Studien, die ihrer Darstellung nach ein Beleg für höhere 
HIV-Infizierungsraten unter Männern sind, die sexuelle Beziehungen zu Männern haben, geht auch 
hervor, dass jetzt proportional mehr Frauen als Männer infiziert sind. Empfiehlt die Kommission auf 
der Grundlage dieser Untersuchungsergebnisse und im Einklang mit ihrer bisherigen Argumentation, 
dass die Mitgliedstaaten der EU auch das Recht haben sollten, Frauen das Blutspenden zu untersagen?

Eine solche Haltung geht unserer Auffassung nach über die vernünftigen Vorbeugungsmaßnahmen 
hinaus, die in der Blut-Richtlinie gefordert werden. Würde die Kommission in Erwägung ziehen, 
gemeinsam mit dem Rat nach optimalen Praktiken zu suchen, mit denen gewährleistet wird, dass die 
gesamte Bevölkerung die gleiche Chance hat, Blut zu spenden, und dass die Blutspendezentralen 
beim Treffen von Vorsorgemaßnahmen die Spender tatsächlich von Fall zu Fall beurteilen?

1 ABl. L 33 vom 8.2.2003, S. 30.


